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Nr. 22/2022 

 
 
Montag, den 29.08.2022 
 
 

 

 Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der  
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV);  
Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme  
von älteren Holzfeuerungsanlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der  
Gasmangellage 
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 Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 und 5 BayBO 
Gemeinde:   Plattling 
Gemarkung:   Plattling 
Fl.Nr.:  346 
Bauvorhaben:     Teilumbau eines bestehenden Gartenschuppens in einen  
   Gartenpavillon 
Bauherr:     Karin Fischer 
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Landratsamt Deggendorf 
AZ: 43-1711.4.1   
  
  
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV);  
Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von älteren 
Holzfeuerungsanlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage 
 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Holzfeuerungsanlagen, die gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb ge-
nommen und noch nicht abgebaut wurden und für die der Betreiber ein Formular zum 
Vorhalten für den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger eingereicht hat, dürfen vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden.  

 
2. Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung muss der Betrieb einer vorhande-

nen Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt werden.  
 

3. Mit dem Betrieb der Holzfeuerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn der Be-
treiber die Aufnahme des Betriebes beim Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 43, 
Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, E-Mail: umweltrecht@lra-deg.bayern.de, ange-
zeigt hat. 
 
Der Anzeige beizufügen ist das ordnungsgemäß unterschriebene Formular 
„Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanlage für feste 
Brennstoffe“ bzw. „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen Heizungs-
anlage für feste Brennstoffe“ im Original oder zumindest in Kopie sowie eine Bestäti-
gung, dass  
 

 die Holzfeuerungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch nicht abgebaut wurde 
und 

 durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung der Betrieb einer vorhande-
nen Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt wird. 

 
Der Betreiber hat den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vor Be-
triebsaufnahme über diese zu unterrichten.  
 
 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31.08.2023 außer Kraft.  
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H i n w e i s e: 

 

 
                                          

a. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung beim Landratsamt Deggendorf, Herrenstraße 18, 94469 
Deggendorf, Sachgebiet 43, Zimmer 323, zur Einsicht aus. Sie kann nach vorheriger 
Terminvereinbarung während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden (Art. 
41 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG).  

 
b. Ab dem Außerkrafttreten der Allgemeinverfügung mit Ablauf des 31.08.2023 können 

die betreffenden Feuerungsanlagen wieder nur im Notbetrieb genutzt werden. Eine re-
gelmäßige Nutzung der Feuerungsanlagen ist dann nicht mehr möglich.  
 

 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden beim  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elekt-
ronisch einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig, sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt. 

 

 

 

Deggendorf, 26.08.2022 
Landratsamt Deggendorf 
 
gez. 
 
 
B e c k e r 
Reg.-Direktor 
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 BayBO 
 
Gemeinde:   Plattling 
Gemarkung:   Plattling 
Fl.Nr.:  346 
Bauvorhaben: Teilumbau eines bestehenden Gartenschuppens in einen  
   Gartenpavillon 
Bauherr:     Karin Fischer 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgenden 
 

Bescheid: 
 
Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Baugenehmigung erteilt. Der Genehmigung 
liegen die mit Genehmigungsvermerk vom 26.08.2022 versehenen Zeichnungen und Be-
schreibungen zugrunde. 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 
1. entweder schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts 
 
2. oder elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen. 
 
Die Klage muss jeweils den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Nach § 212a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 
(BGBl I. S. 2414) hat die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 
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Die Monatsfrist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Verfahrensakten mit den genehmigten Plänen können beim Landratsamt  
Deggendorf, Bauamt, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, nach vorheriger Terminver-
einbarung unter 0991/3100-326, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
 
Deggendorf, 26.08.2022 
Landratsamt Deggendorf 
 
 
gez. 
 
Becker 
Regierungsdirektor 
 


